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Rechtssatz

Die Grundrechte der GRC sind im Verhältnis zu einer nationalen Regelung insbesondere dann unanwendbar, wenn die

unionsrechtlichen Vorschriften in dem betre?enden Sachbereich keine Verp@ichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick

auf den im Ausgangsverfahren fraglichen Sachverhalt scha?en (vgl. B 28. Jänner 2016, Ra 2015/07/0146). Dies ist im

Zusammenhang mit den Bestimmungen des § 38 Abs. 1 und § 41 Abs. 1 WRG 1959 der Fall.Die Grundrechte der GRC

sind im Verhältnis zu einer nationalen Regelung insbesondere dann unanwendbar, wenn die unionsrechtlichen

Vorschriften in dem betre?enden Sachbereich keine Verp@ichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den im

Ausgangsverfahren fraglichen Sachverhalt scha?en vergleiche B 28. Jänner 2016, Ra 2015/07/0146). Dies ist im

Zusammenhang mit den Bestimmungen des Paragraph 38, Absatz eins und Paragraph 41, Absatz eins, WRG 1959 der

Fall.
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